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SOG Vorstand

Vorwärts - Marsch!
Mit etwas Distanz lässt sich das Abstimmungsergebnis zum
Gripen-Fondsgesetz vom 18. Mai besser analysieren.

Wir stellen aus vergangenen Abstim-

mungen fest, dass es in der Schweiz rund
30 Prozent der Stimmbevölkerung gibt,
die sich bei Militär- und Armeefragen je-
weils gegen die Armee stellen. Wie konn-
te es nun soweit kommen, dass seit der

Abstimmung zur Abschaffung der Wehr-

pflicht im Herbst 2013 bis zum Mai 2014
zusätzlich rund 24 Prozent der Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger das Lager
gewechselt und Nein zu einem Thema der
Armee und der nationalen Sicherheit ge-

sagt haben?

Aus Sicht der SOG konnte dem Stimm-
volk der Sinn und das Verständnis für die

Notwendigkeit des Kaufs eines neuen
Kampfflugzeuges nicht genügend vermit-
telt werden. Ein Hauptgrund für die Ab-
lehnung des Gripens liegt beim fehlen-
den Konsens und dem fehlenden Ver-
ständnis für die drei Hauptaufgaben der
Armee. Es herrscht aufallen Seiten grosse
Einigkeit darüber, dass wir eine Armee
für die Aufgaben «Helfen» und allenfalls
«Schützen» benötigen. Beim «Kämpfen»
scheiden sich die Geister hingegen funda-
mental. Letzteres steht jedoch aus Sicht
der SOG an erster Stelle und ist die
«raison d'etre» einer Armee.

Der Faktor Politik

Der Wechsel im politischen Kampag-
nenlead spielte zweifellos eine gewichti-
ge Rolle. Der Umstand, dass die SVP in
die Bresche springen musste, nutzten die

politischen Gegner geschickt dazu, die

Abstimmung zu einer Kampagne rund
um den C VBS und seine Partei hinauf
zu stilisieren. Das Problem liegt im halb-

herzigen oder gar fehlenden gemeinsa-
men Engagement der bürgerlichen Par-
teien für die Sicherheitspolitik und die
Armee.

Der Faktor Zeit

Der politische Faktor wurde verstärkt
durch ein über längere Zeit andauerndes

unglaubwürdiges Lavieren der politischen
und auch militärischen Akteure während
der Evaluation, des Typenentscheids, der

Behandlung in den Kommissionen und
im Parlament. Verschiedene Persönlichkei-

ten und Meinungsmacher haben dieTypen-
wähl bis zuletzt immer wieder lautstark
kritisiert. Das hinterlässt Spuren. Uber
alles gesehen konnte das Chaos in der

Behandlung des Geschäfts im Endeffekt
nicht mehr korrigiert werden, was in der

politischen Endabrechnung teuer zu ste-
hen kam.

Der Faktor Kommunikation

Die Abstimmung war primär eine Ty-
penwahl und nicht eine Grundsatzfrage
des Erhalts bzw. Wiederaufbaus einer
langfristigen, vitalen Basiskapazität der
Luftwaffe.

Die Argumente haben nicht überzeugt.
Die Unterscheidung zwischen Luftpolizei-
dienst und Luftkampf blieb stets unklar,
wie auch die Rechtfertigung der Notwen-
digkeit der Aufklärungs- und Erdkampf-
fähigkeit. Gleichermassen aufUnverständ-
nis stiess das Rede- und Auftrittsverbot
von Piloten und Berufsoffizieren. Darüber
hinaus war auch in diesem Zusammen-
hang das Fehlen einer eingängigen, kon-
zisen und allgemein verständlichen De-
finition von Verteidigung und Verteidi-
gungsfähigkeit spürbar, was beim Stimm-
volk zu Unverständnis führte und von den

Gripen-Gegnern dankbar aufgenommen
wurde.

Schlussfolgerung

Wir müssen nun den Schweizerinnen
und Schweizern die Aufgaben der Armee
und die dafür benötigten Mittel wieder
ins Bewusstsein bringen. Es braucht ei-

nen Neuanfang — nämlich den neuen Si-

cherheitspolitischen Bericht. Es ist nun
von grösster Wichtigkeit, bei der Verfas-

sung dieses Berichts offen und mit ver-
einten Kräften eine nationale Debatte zu
führen zur Bedrohungsanalyse, den Risi-
ken und vor allem auch den Instrumen-
ten, welche es benötigt, um diesen Risi-
ken und Bedrohungen zu begegnen. Und
dies unter der in der Verfassung geschrie-
benen Prämisse, dass wir in der Schweiz
über eine Milizarmee verfügen, welche in
der Lage sein muss, grössere Krisen für un-
seren Staat zu bewältigen und Land und
Bevölkerung zu verteidigen.

Das bewegt d/e SOG

Investitions-
fonds für
die Armee

D/e SOG A7//77A77f m/f Bedauern und Be-

sfürzung den erneufen Fnfscbe/d c/es

Bundesrates zur /Cennfn/s, das yArmee-

budgef 2024 b/s 2026 um 800 /W/o.

Fraa/cea zu /cürzen. /Vach der yAb/eb-

nung des Gr/pen-Fonds, //? den bere/fs
2025 und 2026 erste Francben des
yArmeebudgefs pe/7ossen wären, s/nd
w/r mass/os enttäuscht darüber, dass
der Bundesrat n/cbf a//e erden/c//cben
Massnahmen getroffen bat, um der
yArmee d/ese dr/ngend benöf/gfen M/f-
fe/ zu be/assen, um d/e bestehenden
Z.üc/cen zu scbb'essen. l/l//r/brdern end-
//cb d/e Fespe/cf/erunp der Fnfsche/de
des Par/amenfszurFesf/egung desyAr-

meebudgefs auf 5 M////arden Fran/cen

ab 2026.

D/e SOG setzt nun a//es daran, dass
d/e l/l/FA 2027 gestartet werden bann
und dass d/e nofwend/gen /7nanz/e/-
/en M/ffe/ dafür bere/fgesfe//f werden.
l/l//r unterstützen d/e I/I/F4 nur, wenn
das yArmeebudgef /ür d/e I/I/F4 5 M/7-

//arden Fran/cen beträgt. Davon we/cbf
d/e SOG n/cbf ab.

Darüber h/'naus bemänge/n w/r d/e

gäng/ge Prax/s, d/e /Cred/fresfe der
yArmee (zw/scben 7 b/s 7,5 M/a. Fran-
/cen /n den vergangenen fünf /abrenj
n/cbf w/eder dem yArmeebudgef zuzu-
sprechen. D/ese vom Par/amenf bew/7-

//gfen Beträge dürfen n/cbf für andere
Zwec/ce verwendet werden. D/e /.ösung
/st e/n /nvesf/f/onsfonds für d/e l/erfe/d/-

gung, w/e d/'es be/'m Babn/nfrasfru/cfur-
fonds fB/f) oder dem vorgescb/agenen
A/af/ona/sfrassen- und yAgg/omeraf/ons-
ver/cebrs-Fonds (AtAf) der Fa// /st. Dam/f
/cönnen d/e ungenutzten /Cred/fresfe w/e-

der dorfb/n ff/essen, wo s/e b/ngebören:
/n das yArmeebudgef.

Br Den/s Fro/devaux
Präs/denf SOG

ASMZ 07/2014 35


	Das bewegt die SOG

